
Landratsamt Kulmbach

Verordnung des Landratsamtes Kulmbach über das Wasserschutzgebiet für die Quelle
,,Jägersbrunn" des Wasserverbandes Alladorf, Markt Thurnau

vom

r9.05.2020

Das Landratsamt Kulmbach erlässt auf Grund von $ 51 Abs. 1 Nr. 1, Abs.2 sowie $ 52 des
Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Juli 2009
(BGBI. I S. 2585), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.12.2018 (BGBI. I S. 2254), in Ver-
bindung mit Art. 31 und Art. 63 des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 25. Februar 2010 (GVBI. S. 66, ber. S. 130), zuletzt durch Gesetz
vom 24. Juli 2019 (GVBI. S. 408), in Verbindung mit $ 1 1 Nr. 4 der Delegationsverordnung
(DelV) vom 28. Januar 2014 (GVBI.5.22, BayRS 103-2-V), zuletzt geändert Verordnung
vom 26. Mär22019 (GVBI. S.98)

Verordnung:

s1
Allgemeines

Zur Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung von Alladorf wird im Markt Thurnau, Land-
kreis Kulmbach, und der Gemeinde Eckersdorf, Landkreis Bayreuth, das in $ 2 näher um-
schriebene Schutzgebiet festgesetzt. Für dieses Gebiet werden die Anordnungen nach $$ 3
bis 7 erlassen.

s2
Schutzgebiet

(1) Das Schutzgebiet besteht aus
1 Fassungsbereich,
1 engeren Schutzzone und
1 weiteren Schutzzone.

(2)

(3)

Die Grenzen des Schutzgebietes und der einzelnen Schutzzonen sind in dem im An-
hang veröffentlichten Lageplan (,,Lageplan zur Verordnung des Landratsamtes Kulm-
bach vom 19.05.2020 für die Quelle des Wasserverbandes Alladorf, Markt Thurnau")
eingetragen. Für die genaue Grenzziehung ist ein Lageplan im Maßstab 1:5.000
maßgebend, der im Landratsamt Kulmbach, im Landratsamt Bayreuth und im Rat-
haus des Marktes Thurnau und der Gemeinde Eckersdorf niedergelegt ist. Er kann
dort während der Dienststunden eingesehen werden. Die genaue Grenze der Schutz-
zonen verläuft auf der jeweils gekennzeichneten Grundstücksgrenze oder, wenn dir
Schutzzonengrenze ein Grundstück schneidet, auf der der Fassung näheren Kante
der gekennzeichneten Linie.

Nachträgliche Veränderungen der Grenzen oder der Bezeichnung der im Schutzge-
biet gelegenen Grundstücke berühren die festgesetzten Grenzen der Schutzzonen
nicht.

(4) Der Fassungsbereich ist durch eine Umzäunung und die weitere Schutzzone, soweit
erforderlich, in der Natur in geeigneter Weise kenntlich gemacht.



s3
Verbotene oder nur beschränkt zulässige Handlungen

(1) Es sind

in der weiteren Schutzzone in der engeren Schutzzone

entspricht Zone ilt

1. bei Eingriffen in den Untergrund (ausgenommen in Verbindung mit den nach Nr. 2
bis 5 zuqelassenen Maßnahmen)

1.1 Aufschlüsse oder Verän-
derungen der Erdoberflä-
che, auch wenn Grund-
wasser nicht aufgedeckt
wird, vorzunehmen oder
zu erweitern; insbesonde-
re Fischteiche, Kies-,
Sand- und Tongruben,
Steinbrüche, Ubertage-
berqbaue und Torfstiche

verboten,
ausgenommen Bodenbearbeitung im Rahmen der ordnungs-
gemäßen land- und forstwirtschaftlichen Nutzung

1 .2 Geländeauffüllungen und
Verfüllungen von Erdauf-
schlüssen, Baugruben
und Leitungsgräben

nur zulässig. mit dem ursprünglichen
Erdaushub im Zuge von
Baumaßnahmen, oder. beibaugenehmigungsfrei-
en Geländeauffüllungen
zum Zwecke der Land-
wirtschaft, wenn dies 3
Wochen vorher beim
Landratsamt Kulmbach
angezeigt wird, und. sofern die Bodenauflage
wiederherqestellt wird

verboten

1.3 Leitungen verlegen oder
erneuern (ohne Nrn. 2.1,
3.7 und 6.1 1)

nur zulässig, wenn dies 3
Wochen vorher beim Landrat-
samt Kulmbach angezeigt
wird

verboten

1.4 Durchführung von Boh-
rungen

nur zulässig für Bodenuntersuchungen bis zu 1m Tiefe

1 .5 Untertage-Bergbau, Tun-
nelbauten

verboten

2. bei Umqanq mit wasserqefährdenden Stoffen (siehe AnlaEe 2Zlffer 1l
2.1 Rohrleitungsanlagen zum

Befördern von wasserge-
fährdenden Stoffen zu eF
richten oder zu enrueitern

verboten

2.2 Anlagen nach S 62 WHG
zum Umgang mit was-
sergefährdenden Stoffen
zu errichten oder zv er
weitern

nur zulässig entsprechend
Anlage 2, Ziffer 2 für Anlagen,
wie sie im Rahmen von
Haushalt und Landwirtschaft
üblich sind (max. 1 Jahresbe-
darf)

verboten



in der weiteren Schutzzone in der engeren Schutzzone

entspricht Zone ilr lt

2.3 Umgang mit wasserge-
fährdenden Stoffen nach
S 62 WHG außerhalb von
Anlagen nach Nr. 2.2
(siehe Anlage 2, ZilÍer 3)

nur zulässig für die kurzfristi-
ge (wenige Tage) Lagerung
von Stoffen bis zur Wasserge-
fährdungsklasse 2 in dafür
geeigneten, dichten Trans-
portbehältern bis zu je 50
Litern

verboten

2.4 Abfall i.S.d. Abfallgesetze
und bergbauliche Rück-
stände abzulagern (die
Behandlung und Lage-
rung von Abfällen fällt un-
ter Nr. 2.2 und Nr. 2.3)

verboten

2.5 Genehmigungspflichtiger
Umgang mit radioaktiven
Stoffen im Sinne des
Atomgesetzes und der
Stra hlensch utzverord-
nung

verboten

3. bei Abwasserbeseitioung und Abwasseranlagen
3. 1 Abwasserbehandlungsan-

lagen zu errichten oder
zu en¡¡eitern

verboten

3.2 Regen- oder Mischwas-
serentlastu ngsba uwerke
zu errichten oder zu er-
weitern

verboten

3.3 Trockenaborte nur zulässig, wenn diese nur
vorübergehend aufgestellt
werden und mit dichten Be-
hältern ausgestattet sind

verboten

3.4 Ausbrinqen von Abwasser verboten
3.5 Anlagen zur. Versickerung von Ab-

wasser oder. Einleitung oder Versi-
ckerung von Kühlwas-
ser oder Wasser aus
Wärmepumpen ins
Grundwasser

zu errichten oder zu er-
weitern

verboten

3.6 Anlagen zur Versickerung
des von Dachflächen ab-
fließenden Wassers zu
errichten oder zu eruvei-
tern (erlaubnispflichtig
nach $8 Abs. 1 WHG
i.V.m. $1 NWFreiV wird
hingewiesen)1)

nur zulässig bei ausreichender
Reinigung durch flächenhafte
Versickerung über den be-
wachsenen Oberboden oder
gleichwertige Filteranlagen

verboten

3.7 Abwasserleitunqen und nur zulässiq zum Ableiten von



in der weiteren Schutzzone in der engeren Schutzzone

entspricht Zone

zugehörige Anlagen zu
errichten oder zu envei-
tern

Abwasser (kein Durchleiten
von außerhalb des Wasser-
schutzgebietes gesam meltem
Abwasser), wenn die Dicht-
heit der Entwässerungsanla-
gen vor lnbetriebnahme durch
Druckprobe nachgewiesen
und alle 10 Jahre durch
Druckprobe oder anderes
g leichwertiges Verfah ren
überprüft wird

verboten

4. beiVerkehrswegen, Plätzen mit besonderer Zweckbestimmung, Hausgärten, sons-
tigen Handlungen

4.1 Straßen, Wege und sons-
tige Verkehrsflächen zu
errichten oder zu erwei-
tern

nur zulässig¡ wenn die ,,Ríchtlinien für
bautechnische Maßnah-
men an Straßen in Was-
sergewin nungsgeb ieten
(RiStWag)" in der jeweils
geltenden Fassung be-
achtet werden

r wenn die Schutzfunktion
der Grundwasserüberde-
ckung nicht wesentlich
gemindert wird

und wie in Zone ll

nur zulässig. für öffentliche Feld- und
Waldwege, beschränkt-
öffentliche Wege, Eigen-
tümenuege und Privatwe-
ge und. bei breitflächigem Versi-
ckern des abfließenden
Wassers und! wenn die Schutzfunktion
der Grundwasserüberde-
ckung erhalten bleibt

4.2 Eisenbahnanlagen zu
errichten oder zu erwei-
tern

verboten

4.3 wassergefährdende aus-
wasch- oder auslaugbare
Materialien (2.8. Schla-
cke, Teer, lmprägniermit-
tel u.ä.) zum Straßen-,
Wege-, Eisenbahn- oder
Wasserbau zu verwen-
den

verboten

4.4 Baustelleneinrichtungen,
Baustofflager zu errichten
oder zu enrueitern

verboten

4.5 Bade- und Zeltplätze ein-
zurichten oder zu enryei-
tern: Campinq aller Art

verboten

4.6 Sportanlagen zu errichten
oder zu enrueitern

verboten

4.7 Großveranstaltungen
durchzuführen

verboten

4.8 Friedhöfe zu errichten
oder zu enrueitern

verboten



in der weiteren Schutzzone in der engeren Schutzzone

entspricht Zone il

4.9 Flugplätze einschl. Si-
cherheitsflächen, Notab-
wurfplätze, m ilitärische
Anlagen und Ubungsplät-
ze zu errichten oder zu
enrueitern

verboten

4.1 0 Militärische Ubungen
durchzuführen

nur Durchfahren auf klassifizierten Straßen zulässig

4.1 1 Kleingartenanlagen zu
errichten oder zu erwei-
tern

verboten

4.12 Anwendung von Pflan-
zenschutzmitteln auf Frei-
flächen, gärtnerisch ge-
nutá werden (2.8. Ver-
kehrswege, Rasenflä-
chen, Friedhöfe, Sportan-
laoen)

verboten

4.13 Düngen mit Stickstoff-
düngern auf Flächen, die
nicht unter Nr. 6 fallen

nur zulässig bei standort- und
bedarfgerechter Düngung

nur standort- und bedarfge-
rechte Düngung mit Mineral-
dünqer zulässiq

4.14 Beregnung von öffentli-
chen Grünanlagen, Ra-
sensport- und Golfplätzen

nur zulässig nach Maßgabe
der Beregnungsberatung oder
bis zu einer Bodenfeuchte
von 70o/o der nutzbaren Feld-
kapazität

verboten

5. bei baulichen Anlagen
5.1 bauliche Anlagen zu et-

richten oder zu enrueitern
nur zulässig mit Ausnahme-
genehmigung nach $ 4, und
wenn kein häusliches oder
gewerbliches Abwasser an-
fällt oder dieses ordnungsge-
mäß nach Nr. 3 entsorqt wird

verboten

5.2 Ausweisung neuer Bau-
gebiete im Rahmen der
Bauleitplanung und Er-
lass von Satzungen nach
$ 35 Abs. 6 BauGB
(Baugesetzbuch)

verboten

5.3 Stallungen zu errichten
oder zu enrueitern2)

nur zulässig mit einer Aus-
nahmegenehmigung nach $
4, und wenn die Anforderun-
gen gemäß Anlage 2Ziller 4
eingehalten werden

verboten

5.4 Anlagen zum Lagern und
Abfüllen von Jauche, Gül-
le, Silagesickersaft zu er-
richten oder zu eruvei-
tern2)

nur zulässig mit einer Aus-
nahmegenehmigung nach $
4, und mit Leckageerkennung
oder gleichwertiger Kontroll-
möglichkeiten der gesamten
Anlage (einschließlich Zulei-
tungen)

verboten



in der weiteren Schutzzone in der engeren Schutzzone

entspricht Zone

5.5 ortsfeste Anlagen zur Gàr-
futterbereitung2)

nur zulässig mit einer Aus-
nahmegenehmigung nach $ 4
und mit Auffangbehälter für
Silagesickersaft, Behälter für
Anlagen größer 150 m3 ent-
sprechend Nr.5.4

verboten

6. bei landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen und gärtnerischen Flächennutzungen
6.1 Düngen mit Gülle, Jau-

che, Festmist, Festmist-
kompost und Gärsubstra-
te aus Bioqasanlaqen

nur zulässig wie Nr. 6.2 verboten

6.2 Düngen mit sonstigen
organischen und minera-
lischen Stickstoffdüngern
(ohne Nr.6.3)

Zulässig nach geltendem Recht unter Beachtung der lnforma-
tionen der Landesanstalt für Landwirtschaft, abrufbar unter
http://www. lfl. bayern.de/iab/d uengung/umweltl 13244lindex. ph
p

6.3 Ausbringen oder Lagern
von Klärschlamm, klär-
schlammhaltigen Dün-
gemitteln, Fäkalschlamm
oder Gärsubstrat bzw.
Kompost aus zentralen
Bioabfallanlaqen

verboten

6.4 Lagern von Festmist,
Sekundärrohstoffd ünger,
Mineraldünger oder
Kalkdünger auf unbefes-
tiqten Flächen

verboten, ausgenommen
Kalkdünger; Mineraldünger
und Schwarzkalk nur zuläs-
sig, sofern gegen Nieder-
schlaq dicht abqedeckt

verboten

6.5 Gärfutterlagerung außer-
halb von ortsfesten Anla-
gen

nur zulässig in allseitig dich-
ten Foliensilos bei Siliergut
ohne Gärsaftenruartung sowie
Ballensilaoe

verboten

6.6 Beweidung, Freiland-,
Koppel- und Pferchtier-
haltung

nur zulässig auf Grünland und
mehrjährigem Ackerfutter
ohne dauerhaft flächige Ver-
letzung der Grasnarbe (siehe
Anlage 2, Zifier 5) oder für
bestehende Nutzungen, die
unmittelbar an vorhandene
Stallunqen qebunden sind

verboten

6.7 Wildfutterplätze und
Wildqatter zu errichten

verboten

6.8 Umbruch von Dauergrün-
land

verboten, sofern in dem zum beabsichtigten Umbruchszeit-
punkt gültigen Flächen- und Nutzungsnachweis (FNN) als

Dauerqrünland ausqewiesen (NC 451 -460)
6.9 Anwendung von Pflan-

zenschutzmitteln aus
Luftfahrzeugen oder zur
Bodenentseuchunq

verboten



in der weiteren Schutzzone in der engeren Schutzzone

entspricht Zone ilt

6. 1 0 Beregnung landwirt-
schaftlich oder gärtne-
risch genutzter Flächen

nur zulässig nach Maßgabe
der Beregnungsberatung oder
bis zu einer Bodenfeuchte
von 7Ùo/o der nutzbaren Feld-
kapazität

verboten

6. 1 1 landwirtschaftliche Dräne
und zugehörige Vorflut-
gräben anzulegen oder
zu ändern

nur zulässig für lnstandsetzungs- und Pflegemaßnahmen

6.12 besondere Nutzungen im
Sinne von Anlage 2, Zil-
fer 6 neu anzulegen oder
zu en¡veitern

verboten

6.13 Rodung, Kahlschlag o-
der eine in der Wirkung
gleichkommende Maß-
nahme (siehe Anlage 2,
ãlfrer7l

nur Kahlschlag bis 1.000 m2 zulässig,
(ausgenommen bei Kalamitäten)

6. 1 4 Nasskonservierung von
Rundholz

verboten

1)NWFreiV 
= Niederschlagswasserfreistellungsverordnung, siehe ATV-DVWK-Merkblatt M

153 ,,Handlungsempfehlung zum Umgang mit Regenwasser"
2)Es wird auf den Anlage 7 zur Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefähr-

denden Stoffen -AwSV- ,,Anforderungen en Jauche- Gülle- und Silagegesickersaftanlagen
(JGS-Anlagen)" in der jeweils geltenden Fassung hingewiesen, welche nähere Ausführun-
gen zur baulichen Gestaltung enthält. Weitere Hinweise zur Bauausführung erhalten Sie in
DWA-1^792.

(2) lm Fassungsbereich (Schutzzone l) sind sämtliche unter den Nrn. 1 bis 6 aufgeführ-
ten Handlungen verboten. Das Betreten ist nur zulässig für Handlungen im Rahmen
der Wassergewinnung und -ableitung durch Befugte des Trägers der öffentlichen
Wasserversorgung.

Die Verbote des Absatzes 1 Nrn. 3.7 und 5.1 gelten nichtfür Handlungen im Rahmen
der Wassergewinnung und -ableitung des Trägers der öffentlichen Wasserversor-
gung, die durch diese Verordnung geschützt ist.

(3)

s4
Befreiungen

(1) Für die Erteilung von Befreiungen von den Verboten des $ 3 gelten $ 52 Abs. 1 Sätze
2 und 3 WHG.

(2) Die Befreiung nach $ 52 Abs. 1 Satz 2 WHG ist widerruflich; sie kann mit lnhalts- und
Nebenbestimmungen verbunden werden und bedarf der Schriftform.

lm Falle des Widerrufs kann das Landratsamt Kulmbach vom Grundstückseigentümer
verlangen, dass der frühere Zustand wiederhergestellt wird, sofern es das Wohl der
Allgemein heit, i nsbesondere der Schutz der Wasserversorg u ng erfordert.

(3)



ss
Beseitigung und Änderung bestehender Einrichtungen

(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutz-
gebietes haben die Beseitigung oder Anderung von Einrichtungen, die im Zeitpunkt
des lnkrafttretens dieser Verordnung bestehen und deren Bestand, Errichtung, Erwei-
terung oder Betrieb unter die Verbote des $ 3 fallen, auf Anordnung des Landratsam-
tes Kulmbach zu dulden, sofern sie nicht schon nach anderen Vorschriften verpflichtet
sind, die Einrichtungen zu beseitigen oder zu ändern.

(2) Für Maßnahmen nach Abs. 1 ist nach dem $ 52 Abs. 4 WHG i.V.m. SS 96-98 WHG
und Art. 57 BayWG Entschädigung zu leisten.

s6
Kennzeichnung des Schutzgebietes

Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebietes
haben zu dulden, dass die Grenzen des Fassungsbereiches und der Schutzzonen durch
Aufstellen oder Anbringen von Hinweiszeichen kenntlich gemacht werden.

s7
Kontrollmaßnahmen

(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutz-
gebietes haben Probeentnahmen von im Schutzgebiet zum Einsatz bestimmten Dün-
ge- und Pflanzenschutzmitteln durch das Betriebspersonal und durch Beauftragte des
Landratsamtes Kulmbach zur Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften dieser Ver-
ordnung zu dulden.

(2) Sie haben ferner die Entnahme von Boden-, Vegetations- und Wasserproben und die
hierzu notwendigen Verrichtungen auf den Grundstücken im Wasserschutzgebiet
durch das Betriebspersonal und durch Beauftragte des Landratsamtes Kulmbach zu
dulden.

(3) Sie haben ferner das Betreten der Grundstücke durch das Betriebspersonal zur
Wahrnehmung der Eigenübenruachungspflichten gemäß $ 3 der Verordnung zur Ei-
genübenruachung von Wasservers.orgungs- und Abwasserbehandlungsanlagen (Ei-
genübenuachungsverordnung - EUV) in der jeweils geltenden Fassung zu gestatten,
die hierzu erforderlichen Auskünfte zu erteilen und technische Ermittlungen und Prü-
fungen zu ermöglichen.

s8
Entschädigung und Ausgleich

(1) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser Verordnung ergehende Anord-
nung das Eigentum unzumutbar beschränkt und diese Beschränkung nicht durch eine
Befreiung nach $4 oder anderen Maßnahmen vermieden oder ausgeglichen werden
kann, ist über die Fälle des $ 5 hinaus nach $ 52 Abs. 4 WHG i.V.m. SS 96-98 WHG
und Art. 57 BayWG Entschädigung zu leisten.

(2) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser Verordnung ergehende Anord-
nung erhöhte Anforderungen festsetzt, die die ordnungsgemäße land- und forstwirt-
schaftliche Nutzung einschränken oder Mehraufiruendungen für den Bau und Betrieb



1.

2.

3^

land- oder forstwirtschaftlicher Betriebsanlagen zur Folge haben, ist für die dadurch
verursachten wirtschaftlichen Nachteile ein angemessener Ausgleich nach Art. 32
i.V.m. Art. 57 BayWG zu leisten.

se
Ordnungswidrigkeiten

Nach $ 103Abs. 1 Nr.7a, Abs.2WHG, Att.74 Abs.2 Nr. 1 BayWG kann mitGeldbuße bis
zu fünfzigtausend Euro belegt werden, wer vorsä2lich oder fahrlässig

einem Verbot nach $ 3 Abs. 1 zuwiderhandelt,
eine nach $ 4 ausnahmsweise zugelassene Handlung vornimmt, ohne die mit der
Ausnahme verbundenen lnhalts- und Nebenbestimmungen zu befolgen,
Anordnungen oder Maßnahmen nach SS 5 und 7 nicht duldet.

sr0
I nkrafü reten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 02.06.2020 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung des Landrat-
samtes Kulmbach für die Wasserversorgung Alladorf (Jägersbrunnen) vom 20.01.1988 au-
ßer Kraft.

Kul den 19.05.2020
Land mbach ß"-ì ,t,,.:.,
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1

Anlage I (Lageplan)

Anlage 2

Maßgaben zu $ 3 Abs. 1, Nrn. 2,3,5 und 6

Anlaqen zum Umqanq mit wassergefährdenden Stoffen ( zu Nr. 2.2)
lm Fassungsbereich und in der engeren Schutzzone sind Anlagen zum Umgang mit
wassergefährdenden Stoffen nicht zulässig. ln der weiteren Schutzzone lll sind nur zu-
lässig:

oberirdische Anlagen der Gefährdungsstufen A bis C, die in einem Auffangraum
aufgestellt sind, sofern sie nicht doppelwandig ausgeführt und mit einem Leckanzei-
gegerät ausgerüstet sind; der Auffangraum muss das maximal in den Anlagen vor-
handene Volumen wassergefährdender Stoffe aufnehmen können,

unterirdische Anlagen der Gefährdungsstufen A und B, die doppelwandig ausge-
führt und mit einem Leckanzeigegerät ausgerüstet sind.

Die Zulässigkeit wird pro Anlage ermitte¡t, aB. Anlage zum lagern von Heizöl

Tabelle: Gefährd sstufen

Viele Abfälle sind wassergefährdende Stoffe. Somit fallen Anlagen zum Umgang mit
wassergefährdenden Abfällen (2.8. Kompostieranlagen, Wertstoffhöfe) unter Nr. 2.2. An
die Bereitstellung von Hausmüll aus privaten Haushalten zur regelmäßigen Abholung
(2.8. Mülltonnen) werden keine besonderen Anforderungen gestellt.

Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Gülle, Jauche, Silagesichersäften und Festmist
sind dagegen in den Nrn. 5.3 bis 5.5 und in Anlage 7 geregelt.

Landwirtschaftliche Biogasanlagen unterliegen $ 37 AwSV und sind nach Anlage 7
AwSV nicht eigens erfasst. Sie sind entsprechend dem Kapitel 2.2.4 des Materialien-
handbuches (im lnternet:
www.lfu.bayern.de/abfallfachinformationenlþþ'M)zuerstellenund
zu betreiben. Vor lnbetriebnahme sind nach $ 2 Abs. 33 AwSV durch einen Sachver-
ständigen einer Sachverständigenorganisation nach $ 52 AwSV überprüfen zu lassen
Prüfpflicht:

Oberirdische Anlagen
- zum Umgang mit flüssigen und gasförmigen Stoffen der Gefährdungsstufen B, C

und D und
- zum Umgang mit festen Stoffen der Gefährdungsstufen C und D

Wassergefäh rd ungsklasse (WGK)
3

Volumen in m3 (für flüssige Stoffe)
bzw. Masse in t (für feste und gas-
förmiqe Stoffe)

1 2

Stufe A
Stufe A
Stufe B
Stufe C
Stufe D
Stufe D

Stufe A
Stufe B
Stufe C
Stufe D
Stufe D
Stufe D

bis 0,1
mehr als 0,1 bis 1,0
mehr als 1 bis 10
mehr als 10 bis 1000
mehr als 100 bis 1.000
mehr als 1.000

Stufe A
Stufe A
Stufe A
Stufe A
Stufe B
Stufe C



sind im Wasserschutzgebiet (einschließlich Zone lll) alle 5 Jahren nach $ 2 Abs. 33
AwSV durch einen Sachverständigen einer Sachverständigenorganisation nach $ 52
AwSV überprüfen zu lassen.

Auf die Prüfpflicht für unterirdische Anlagen nach Anlage 6 AwSV in Zone lll (mindes-
tens alle zweieinhalb Jahre), wird hingewiesen.

Hinweise im lnternet zur Prüfpflicht nach $ 46 Abs. 2 und 3 AwSV auch außerhalb von
Wassersch utzgeb ieten :

wwtv.lfu.bavern.de/wasser/fachinformationen/wsq anlaqenpruefung durch sachverstän
diqe/index.htm

2. Umoano mit wasserqefährdenden Stoffen außerhalb von Anlaqen (zu Nr. 2.3)
Von der Regelung nicht berührt sind:
- Düngung, Anwendung von Pflanzenschutzmitteln, Lagerung von Festmist und Sila-

gen etc. nach den Maßgaben der Nrn. 4.12, 4.13, 6.1, 6.2, 6.3,6.4 und 6.5,
- Straßensalzung im Rahmen des Winterdienstes,
- das Mitführen und Venruenden von Betriebsstoffen für Fahrzeuge und Maschinen,
- das Befüllen von Heizölverbraucheranlagen,
- Kleinmengen für den privaten Hausgebrauch,
- Kompostierung im eigenen Garten.

3. Stallunqen (zu Nr. 5.3)

Bei Gülle- bzw. Jauchekanälen ist zur jährlichen Dichtheitsprüfung eine Leckageerken-
nung für die Fugenbereiche entsprechend $ 15 AwSV in Verbindung mit DWA-A 792
vorzusehen.

Planbefestigte (geschlossene) Flächen, auf denen Kot und Harn anfallen, sind flüssig-
keitsundurchlässig (Beton mit hohem Wassereindringwiderstand) auszuführen und jähr-
lich durch Sichtprüfung auf Undichtigkeiten zu kontrollieren.

Bei Güllesystemen ist der Stall in hydraulisch-betrieblich abtrennbare Abschnitte zu glie-
dern, die einzeln auf Dichtheit prüfbar und jederzeit reparierbar sind.

Der Speicherraum für Gülle bzw. Jauche sowie die Zuleitungen sind baulich so zu glie-
dern, dass eine Reparatur jederzeit möglich ist. Dies kann durch einen zweiten Lager-
behälter oder eine ausreichende Speicherkapazität der Güllekanäle gewährleistet wer-
den. Hinsichtlich der Dichtheitsprüfungen wird auf den Anlage 7 AwSV Nr. 6.4 hingewie-
sen.

Die einschlägigen Regeln derTechnik, insbesondere DIN 1045, sind zu beachten

Der Beginn der Bauarbeiten ist bei der Kreisvenrualtungsbehörde und dem Wasserver-
sorg u ng su nterneh men 1 4 Tag e vorher anzuzeigen.

Betriebe, die durch Zusammenschluss oder Teilung auf einem in Zone lll vorhandenen
Anwesen entstehen, gelten ebenfalls als ,,in dieser Zone bereits vorhandene Anwesen".

4. Beweiduno, Freiland-. Koppel- und Pferchtierhaltunq (zu Nr. 6.6)
Eine dauerhafte flächige Verletzung der Grasnarbe liegt dann vor, wenn das wie bei
herkömmlicher Rinden¡veide unvermeidbare Maß (linienförmige oder punktuelle Verlet-
zungen im Bereich von Treibwegen, Viehtränken etc. ) überschritten wird und keine um-
gehende Wiederbegrünung erfolgt.



5. Besondere Nutzunqen sind folgende landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche und gärtne-
rische Nutzungen (zu Nr. 6.12):
- Weinbau
- Hopfenanbau
- Tabakanbau
- Gemüseanbau,ausgenommenFeldgemüse
- Zierpflanzenanbau
- Baumschulen und forstliche Pflanzgärten

Als Feldgemüse gelten insbesondere Gurken, Zwiebeln, Rote Beete, Kohlgewächse,
Knollensellerie, Karotten, Salate, Petersilie und Spargel.

Das Verbot bezieht sich nur auf die Neuanlage derartiger Nutzungen, nicht auf die Ver-
legung im Rahmen des ertragsbedingt erforderlichen Flächenwechsels bei gleichblei-
bender Größe der Anbaufläche.

6. Kahlsch und in I leichkommende (zu Nr. 6.13)
Kahlschlaq ist eine Hiebart, bei der auf einer Waldfläche so viele Bäume entnommen
werden, dass der Waldcharakter verloren geht und Freiflächenbedingungen geschaffen
werden.

Werden die Flächen oder Streifen so kle¡n, dass die SchuEwirkung des angrenzenden
Waldbestandes das Aufkommen eines Feiflächenklimas verhindert, spricht man nicht
mehr von einem Kahlschlag.
Als überschlägiges Maß für den Durchmesser oder die Breite solcher Flächen wird die
Höhe des angrenzenden Altbestandes angenommen. Ein Kahlschlag liegt auch dann
nicht vor, wenn in einem gelichteten Bestand eine ausreichende Vorausverjüngung vor-
handen ist und dieser Jungwuchs bei der Hiebmaßnahme erhalten bleibt.

Ein Kahlschlag kann auch entstehen, wenn zwei oder mehrere benachbarte Waldbesit-
zer Hiebe durchführen, die erst in der Summe zu den bereits genannten Freiflächenbe-
dingungen führen.

Dagegen handelt es sich bei mehreren Hiebmaßnahmen eines Waldbesitzers, die in der
Summe die Flächengrenzwerte der Verordnung überschreiten, jedoch nicht im räumli-
chen Zusammenhang stehen (bei der Besitzzersplitterung), nicht um Kahlschlag.

Als Rodunq bezeichnet man die Beseitigung von Wald zugunsten einer anderen Boden-
nutzungsart (Art. 9 BayWaldG). Bei der Rodung werden in der Regel auch die Wurzel-
stöcke entfernt, so dass tief greifende für die Wassenuirtschaft nachteilige Störungen der
Bodenstruktur entstehen.

Unter Kalamitäten sind Schäden durch Windwurf, Schneebruch oder durch Schädlings-
befall zu verstehen, die nur durch Kahlschlag bekämpft werden können.


